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Grundschule Rethmar       Sehnde, 2. Juni 2023 

Osterkamp 26 
31319 Sehnde 
 
Information über das entgeltliche Ausleihverfahren von Schulbüchern 
 
Liebe Eltern! 
 
Sie als Eltern haben wieder die Möglichkeit sich zu entscheiden, ob Sie die benötigten Schulbücher selbst 
anschaffen oder von der Schule gegen einen festgesetzten Mietpreis ausleihen möchten. Wir machen 
darauf aufmerksam, dass die Qualität der Bücher je nach Anschaffungsdatum sehr unterschiedlich ist. Der 
Ausleihpreis nimmt darauf keine Rücksicht. Reklamationen wegen der Qualität von ausgeliehenen 
Büchern nehmen wir in keinem Fall entgegen.  Wir versuchen einen „Qualitätsmix“ zusammenzustellen, 
d.h. dass jedes Kind neben einem stark gebrauchten Buch auch ein neueres erhält.  
 
Auf der Rückseite geben wir Ihnen die benötigten und für die Ausleihe vorgesehenen Schulbücher zur 
Kenntnis. Unter den aufgeführten Titeln finden Sie die Summe der Ladenpreise als Gesamtpaket, in der 
Spalte daneben den Ausleihpreis. Das Kultusministerium hat 33 – 40 % des Ladenpreises als Leihgebühr 
vorgesehen. Familien mit mehr als zwei schulpflichtigen Kindern erhalten einen zusätzlichen Rabatt. Die 
Ausleihe erfolgt in jedem Fall nur im Paket. Einzelne Bücher werden nicht ausgeliehen! 
 
 

Wer bis zum 20.06.2023 2022 die Leihgebühr nicht überwiesen hat, 
entscheidet sich damit alle Schulbücher auf eigene Kosten zu beschaffen! 
 

Wenn Sie Leistungen vom ARGE Jobcenter, BUT o.ä. erhalten, setzen Sie sich bitte mit uns bis 
zum 20.06.2023 in Verbindung!!! Sie erhalten die Bücher kostenlos. Wir benötigen z.B. eine Kopie des 
aktuellen Bescheides. Zu einem späteren Zeitpunkt müssen Sie die Bücher auf eigene Kosten kaufen! 

 
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich zu behandeln und zu 
dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Die 
Erziehungsberechtigten haben dies im Rahmen Ihrer Aufsichtspflicht zu überwachen. Verloren gegangene 
oder beschädigte Schulbücher sind zu ersetzen. 
 

Dieses Schreiben betrifft ausschließlich die Bücher. Die Arbeitshefte finden Sie auf einer gesonderten Liste.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Mellentin 
Schulleiterin 


